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BGE 137 III 593
Wohnsitz in Institutionen

Das Heim als Wohnsitz – wo man bewusst «Daheim» ist, hat man Wohnsitz (aZGB 23/26 bzw. nZGB 23 I). Die
Vormundschaftsbehörden am Anstaltsort haben die Führung der Beistandschaft zu übernehmen, wenn die
verbeiständete Person ihren bisherigen Wohnort verlässt, freiwillig in die Anstalt eintritt und in für Dritte
erkennbarer Weise die Absicht bekundet, am Anstaltsort…
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